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Einleitung

Was ist denn ein Uberbauungs-

plan? Die Begriffe in den kantona-

len Rechten sind nicht einheitlich
und werden es auch trotz des

Raumplanungsgesetzes nicht wer-

den. Das Baugesetz des Kantons

Bern bestimmt, mit dem Zonen-

plan werde das Baugebiet vom

Ubrigen Gemeindegebiet ausge-

schieden und das Baugebiet in

Bauzonen eingeteilt. Zudem lege

der Zonenplan Frei- und Grinfla-

chen fest und bezeichne die

Schutzgebiete sowie die Gefah-

renzonen (Art. 20). «Bauzonen

sind Teile des Baugebietes, fir
welche gleiche Vorschriften (ber

Art und Grad der Nutzung gelten»

(Art. 21 Abs. 1 1.Satz des Bauge-

setzes). Art. 31 Abs. 1 des kanto-

nalen Baugesetzes lautet wie folgt:

«In kommunalen Uberbauungspla-

nen wird die Uberbauung von be-

stimmt zu bezeichnenden Teilen
des Gemeindegebietes geordnet,
indem festgelegt werden:

a) Baulinien,

b) der Raum von Verkehrsanlagen
wie von Strassen und Platzen
(Strassenlinien).. .,

c¢) Anlagen des Wasserbaus,

d) das Leitungsnetz,

e) Freiflachen, Grlnflachen,
Schutzgebiete und Gefahren-
zonen,

f) Flachen flr die Gestaltung von
Ortszentren,

g) Flachen der Quartiergestaltung
und der Altstadtsanierung.»

In Art. 32 Baugesetz wird festge-
halten, dass Baulinien auch als
rickwartige, als Innen-, Gestal-
tungs- und Hilfsbaulinien festge-
legt werden konnen, ja dass be-
sondere Baulinien fir ober- und
unterirdische Bauteile wie einzelne
vorspringende Geschosse, Lau-
ben, Garagen, Klein- und Fahrnis-
bauten zuldssig sind. Fiir die Uber-
bauungsplanung liegt daher ein
reichhaltiges Planungsinstrumen-
tarium zur Verfligung, so dass der
Unterschied vom viel schwierige-
ren Gestaltungsplan, der —im Ge-
gensatz zum Uberbauungsplan —
von der Zustimmung der Grundei-
gentiimer ausgeht, nicht beson-
ders gross ist. Es ist daher wohl

Grundsitzliche Uberlegungen zur
Uberbauungsplanung,
insbesondere zum Uberbauungs-
plan Villette in der Stadt Bern

Von Dr. R. Stideli, VLP, Bern

auch kein Zufall, dass der Entwurf
zu einem neuen Planungs- und
Baugesetz, flr den die Baudirek-
tion des Kantons Bern kurzlich das
Vernehmlassungsverfahren einge-
leitet hat, iberhaupt keinen Gestal-
tungsplan mehr vorsieht, so dass
dessen Funktionen im vollen Aus-
mass vom Uberbauungsplan tber-
nommen werden sollen. Der Uber-
bauungsplan charakterisiert sich
somit nach dem bernischen Recht
als ein eingehender Nutzungszo-
nenplan flr ein bestimmt abge-
grenztes, nicht zu grosses Gebiet
als Vorbereitung einerseits zu des-
sen Uberbauung und anderseits
zur dauernden Freihaltung freizu-
haltender Raume und zur Erhal-
tung schitzenswerter Bauten.
Uber &hnliche Planungsinstrumen-
te verfligen zahlreiche andere
Kantone.

Der Ist-Zustand und das

generelle Planungsrecht

Die Villette ist begrenzt durch vier
verkehrsreiche Strassen, die Lau-
pen-, die Belp-, die Effinger- und
die Zieglerstrasse. Sie war und ist
stark durchgriint und weist einen
Baubestand auf, der zu einem gu-
ten Teil aus dem letzten Jahrhun-
dert stammt. Dank der Schenkung
des berihmten Altmeisters der
Chirurgie, Dr. Theodor Kocher, ist
im slidostlichen Teil des Planungs-
gebietes ein Park, der Kocherpark,
unlberbaut und von der Stadt all-
gemein zuganglich gemacht wor-
den. An der Laupenstrasse liegen
drei Villen im Biedermeierstil, de-
ren Eigentiimer vor mehr als hun-
dert Jahren eine Bauverbotdienst-
barkeit flr andere als kleinere
Fahrnisbauten sldlich der Fassa-
den der Hauptgebaude im Grund-
buch eingetragen hatten, ein Bau-
verbot, das heute noch besteht,
wobei zurzeit die Meinungen dar-
Uber auseinandergehen, ob der
Auktionspavillon an der Laupen-
strasse 49 als kleinere Fahrnisbau-
te bezeichnet werden kann. Dieser
Auktionspavillon soll von der Lie-
genschaft Laupenstrasse 49 auf
die Liegenschaft Laupenstrasse 41
verlegt werden, was den Anlass zu
Auseinandersetzungen gibt. Nur
dank des Eigentumswechsels der

Liegenschaft Laupenstrasse Nr. 41
gelang es namlich, zu vermeiden,
dass wahrend der Erarbeitung des
Uberbauungsplanes die erwéhnten
Dienstbarkeiten aufgehoben wur-
den, was flr die Stadt weittragende
Folgen gehabt hatte. Ich werde
darauf noch zurtickkommen.

Die generelle Planungsgrundlage
flir das Mass der Nutzung bildet in
der Stadt Bern der sogenannte
Bauklassenplan von 1955. Dieser
lasst eine Ausnltzung von mehr
als 2,0 zu, er setzt also ein Ausnut-
zungsmass, das wohl davon aus-
geht, eine Erweiterung der intensi-
ven Nutzung der Altstadt nach dem
Westen zu ermdglichen. Als dann
aber in den sechziger und siebzi-
ger Jahren die City-West gebaut
wurde und als spater in der Villette
an der Laupenstrasse ein Grundei-
gentlimer die schénen Baume im
Morgengrauen abholzen liess,
lehnte sich die Volksstimmung da-
gegen auf, zu vollziehen, was einst
planerisch beschlossen wurde. Ei-
ne Petition mit etwa 14000 Unter-
schriften wurde eingereicht, die
sich gegen ein Baugesuch fir die
Liegenschaft Laupenstrasse Nr. 45
richtete. Die Behandlung dieses
Baugesuches wurde aufgescho-
ben und die Planung der Villette
eingeleitet. Wahrend der Villette-
Planung wurde die Liegenschaft
jenes Grundeigentimers, der mir
nichts dir nichts die Baume hatte
entfernen lassen, Uberbaut, mit ei-
ner um einen Drittel herabgesetz-
ten Ausnitzung, wobei jetzt man-
niglich der Meinung ist, es sei ein
viel zu massiger, unschdner Bau
entstanden.

Bevor ich auf den Uberbauungs-
plan Villette zu sprechen komme,
darf ich noch darauf hinweisen,
dass 1975 der Nutzungszonenplan
generell die Art der Nutzung in der
Stadt festgelegt hat. In der Villette
wurde langs der schon erwéhnten
vier verkehrsreichen Strassen eine
Wohnnutzung von 50% vorge-
schrieben.

Der Uberbauungsplan Villette

Die Petition mit den 14000 Unter-
schriften zielte auf die Erhaltung
der drei Biedermeiervillen an der
Laupenstrasse ab. Die Eigentiimer

von zwei dieser Liegenschaften
wiesen darauf hin, dass sie nach
dem geltenden Recht ihr Land in
geschlossener Bauweise sechs-
stockig Uberbauen konnten, SO
dass sie eine Unterschutzstellund
nur gegen eine sehr hohe Ent-
schadigung wegen materieller Ent-
eignung hinndhmen. Zugleich ver-
suchten sie wahrend der Erarbei-
tung des Uberbauungsplanes, dié
schon  erwédhnten  Bauverbot-
dienstbarkeiten sudlich der Fassa-
den der Hauptgebaude aufzuhe-
ben. Die Stadt konnte dies, nicht

p\a“

p\aneﬂ

zuletzt dank dem Angebot einef
Mithilfe von einigen zehntausen
Franken beim Erwerb der Liegen”
schaft Laupenstrasse Nr. 41 durch
den derzeitigen Mieter der Liegen”
schaft Laupenstrasse 49, verhin-
dern. Ware dies nicht gelunge™
hatte — gestltzt auf eine Verkehrs” ’
wertschatzung — die Unterschutz” |
stellung der drei Villen an der Lau” ‘
penstrasse derartige finanzielle |
Konsequenzen zur Folge gehabt:
dass davon hatte abgesehen wel”
den missen. Die Stadtregierund
der Gemeinderat, hat also di
Mdoglichkeit der Unterschutzste!”
lung der drei Villen dadurch g€
wahrt, dass: er unternehmerisC
gehandelt hat. Ich ziehe darau®
eine erste Schlussfolgerung: A
mindest in stark berbauten stadt”
schen Gebieten muss die Detd'”
planung mit einer unternehme’”
schen Haltung der stadtischen B&
hoérden Hand in Hand gehen.

Bei einer so schwierigen Aufga
wie der Schaffung des Uberbd’:
ungsplanes Villette hat sich WO
auch das Vorgehen gelohnt, auc
wenn es einige Kosten zur Fol9
hatte. Der Gemeinderat setzte /1|
Spezialkommission ein, in der

0
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kannte Anhinger der Petition,
Stadtrate, die sich im stadtischen
Parlament mit der Villette schon
befasst hatten und Vertreter der
Grundeigenttimer Einsitz nahmen.
Vier bekannte Planungs- und Ar-
Chitekturbiiros, wovon ein auswar-
tiges, wurden eingeladen, ihre Ide-
en flir den Quartierplan Villette zu
€rarbeiten. Die Kommissionsarbei-
ten fiihrten zur Weiterbearbeitung
€ines Vorschlages, wobei aber alle
Vorschlage eine wertvolle Grund-
lage zur Bestimmung der Ausniit-
2ungsziffer lieferten. Es erwies
Sich aufgrund der Arbeiten der vier
Biros relativ rasch, dass — von
Zwei Ausnahmen abgesehen — fiir
die (iberbaubaren Grundstiicke
trotz ihrer zentralen Lage eine
Ausniitzung von mehr als 1,1
aum zu verantworten ist. Ver-
Sphiedene gunstige Umstande —
Nicht zuletzt das Gliick, dass die
Verantwortungsbewusste Burger-
g_emeinde Bern im Quartierplange-
biet viel Land besitzt — halfen mit,
dass sich gegen diese Herabzo-
Nung um mehr als 50% nur weni-
9¢  Grundeigentiimer ~ wehrten.
Gunstig wirkte sich auch der Vor-
Schlag der Kommission aus, langs
der verkehrsreichen und larmigen
Vier Hauptverkehrsstrassen, wel-
Che das Quartierplangebiet be-
Orenzen, die Nutzungsvorschriften
des Uberbauungsplanes in dem

INne aufzuheben, dass die Art der

Utzung in diesem Gebiete freige-

geben wird. Dagegen soll im Quar-
tierinnern eine Wohnnutzung von
wenigstens 90% vorgeschlagen
werden. Ich Uberlege mir, ob sich
nicht zwei weitere Folgerungen all-
gemeiner Art ziehen lassen:

1. Die generelle Planung sollte
recht streng sein, um fir eine De-
tailplanung eine gute Ausgangsba-
sis zu schaffen. Das wirde fir die
Stadt Bern heissen, dass der Bau-
klassenplan 1955, der tatsachlich
aus einer uns schon recht fremden
Zeit mit ganz anderen Auffassun-
gen Uber Stadtplanung und Stadte-
bau stammt, total revidiert werden
musste, wahrend die strengen
Vorschriften Uber die Art der Nut-
zung des Nutzungszonenplanes
nur im Rahmen von Uberbauungs-
planen revidiert werden sollten.

2. Ist der generelle Plan Uber das
Mass der Nutzung Uberholt, so
muss man den Mut haben, in der
Detailplanung die Ausnitzungszif-
fern — wenn nétig auch in einem
starken Masse — herabzusetzen.
Es gibt wenig Urteile dariiber, ob in
solchen Féllen mit einer Entschadi-
gungspflicht wegen materieller
Enteignung gerechnet werden
muss. Das wird aber wohl selten
der Fall sein. Das Verwaltungsge-
richt des Kantons St.Gallen fihrte
am 27. Oktober 1976 in einem Ent-
scheid aus, die verfassungsmassi-
ge Eigentumsgarantie gewabhrlei-
ste nicht eine wirtschaftlich beson-

ders vorteilhafte Nutzungsintensi-
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tat. «In BGE 97 | 632ff. hat das
Bundesgericht eine Abzonung auf
einen Drittel der urspriinglich zu-
lassigen Nutzung als entschadi-
gungslos zu duldenden Eingriff be-
zeichnet... Die Abzonung im vor-
liegenden Fall erreicht... bei wei-
tem nicht dieses Ausmass und
lasst, was letztlich entscheidend
ist, unter Einbeziehung der gesam-
ten Parzellenflache eine einen
durchaus angemessenen Ertrag
abwerfende bauliche Nutzung des
Grundstliickes immer noch zu»
(VLP-Schriftenfolge Nr. 22, S. 11).
Die Villette-Kommission schlug
den zustandigen stadtischen Be-
hérden vor, die drei Biedermeier-
Villen an der Laupenstrasse unter
Schutz zu stellen. Wie ich schon
erwahnt habe, wechselte die Villa
Laupenstrasse Nr. 41 kirzlich die
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Hand, und zwar in Kenntnis der
vorgesehenen  Unterschutzstel-
lung zu einem Preis, dass die Stadt
die Auffassung vertritt, hier kénne
von einer materiellen Enteignung
keine Rede sein. Im weiteren darf
nach dem erwahnten Handwech-
sel die Stadt davon ausgehen,
dass die weitreichenden Bauver-
botsdienstbarkeiten sudlich der
Hauptfassaden der  Gebéaude
Nr. 45 und 49 erhalten bleiben. Ob
bei diesen Gegebenheiten flr die
Liegenschaft Laupenstrasse Nr. 45
eine materielle Enteignung aner-
kannt werden kénnte und musste,
lasst sich nicht ohne weiteres be-
urteilen. Die Stadt ist aber aus
verschiedenen Griinden am Er-
werb dieser Liegenschaft interes-
siert, so dass ein Kaufvorvertrag
abgeschlossen werden konnte,
der noch der Zustimmung des Vol-
kes an der Urne bedarf. Bei der
Liegenschaft Laupenstrasse Nr. 49
musste wohl damit gerechnet wer-
den, dass bei der relativ geringen
baulichen Nutzung angenommen
werden misste, dass die zustandi-
gen Justizbehérden den Tatbe-
stand der materiellen Enteignung
als erfillt beurteilen wirden. Poli-
tisch wird aber jede Vorlage zu
einem Uberbauungsplan arg bela-
stet, wenn der Stimmburger damit
rechnen muss, die Stadt habe viel
Geld daflir zu bezahlen, dass der
private  Grundeigentlimer seine
Liegenschaft wie bisher benutzen
«dlrfe». Es war daher gegeben,
Uber den Kauf dieser Liegenschaft
zu verhandeln. Eine Einigung ist
erzielt worden, sofern die stadti-
schen Behorden und die Stimm-

blrger bereit sind, dieser zuzu-
stimmen. Ich darf daraus zwei Fol-
gerungen allgemeiner Art ziehen:
1. Die offentliche Hand muss alles
tun, um materiellen Enteignungen
zu entgehen, das heisst sie muss
dort, wo sie eindeutig mit materiel-
len Enteignungen rechnen muss,
fiir den Ubergang der betreffenden
Liegenschaft in die Ooffentliche
Hand eintreten.

2. Wer Unterschutzstellungen er-
haltenswerter Bauten und/oder die
Freihaltung (berbaubarer Areale in
Bauzonen fordert, muss zur
Kenntnis nehmen, dass die 6ffent-
liche Hand daftir unter Umstédnden
hohe Mittel aufbringen muss.
Ergénzend sei festzuhalten, dass
die Stadt im Anschluss an die Par-
zelle Langenstrasse 49 zwei wei-
tere Liegenschaften erwerben
kann, so dass sie sich an einer
zentralen Lage Boden im Halte von
gegen 10500 m? zu einem tragba-
ren Preis beschaffen kann.

Ich kann hier nicht weiter auf ande-
re Fragen eingehen, wie zum Bei-
spiel die brisante Frage der unterir-
dischen Parkierung bzw. der Kon-
sequenzen, die zu ziehen sind
oder waren, wenn Bauherren ihre
Pflicht nicht erfillen kdnnen, genu-
gend Abstellplatze zu schaffen. Ich
erlaube mir aber noch den Hin-
weis, dass in stadtischen Gebieten
fast Uberall stark divergierende In-
teressen bestehen, so dass harte
Auseinandersetzungen mit Grund-
eigentimern kaum zu vermeiden
sind. Die Erarbeitung von Uber-
bauungsplanen ist daher zu einem
zeitlich sehr aufwendigen, Kkost-
spieligen und politisch harten Ge-
schaft geworden. Ich frage mich,
ob es sinnvoll ist, alle Beteiligten
immer und immer wieder arg zu
strapazieren, oder ob nicht der
vielleicht harte Kampf der Schaf-
fung einer generell zweckmassi-
gen Grundlage Uber das zuldssige
Mass der Nutzung — in einer Total-

revision des Bauklassenplanes
1955 — ausgefochten werden
muss. Dann liesse sich wahr-

scheinlich eine Detailplanung, wie
es bei den Uberbauungsplanen
der Fall ist, weit eher und ohne
zermirbende Auseinandersetzun-
gen durchfiihren. Zudem wirde fir
die Grundeigentimer die Rechts-
sicherheit erheblich gestarkt. Auch
daran muss eine Stadt denken,
denn sie hat kein Interesse am Ruf,
in ihren Grenzen konne in vernunf-
tiger Zeit ein Bauvorhaben kaum
mehr verwirklicht werden.




	Grundsätzliche Überlegungen zur Überbauungsplanung, insbesondere zum Überbauungsplan Villette in der Stadt Bern

